
Ausfertigung Amtaplan

Bebauungsplan Kindenheim 'überm Kirchrain

5 l Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Der i'äumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der
zeichnerischen Dai'stellung mit gestrichelter Linie umfahren .

$ 2 Bestandteile des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan besteht aus:

2.1 dem zeichnerischen Tei].

Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan

2.2 den schriftlichen Festsetzungen
2 .2 . 1 Planungsrechtliche Festsetzungen
2.2.2 Gestaltungssatzung gemäß $ 86 Landesbauordnung

$ 3 0i'dnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne von $ 87 Landesbauordnung (LBau0) handelt,
wer dieser Satzung zuwider handelt.

$ 4 Allgepe+ll! Hinweise

4.1 Es wird darauf hingewiesen, daß keine Forderungen für Lärm-

schutzmaßnahmen an den Baulastträger der Landesstraße L 450

gestellt werden können .

4.2 Bei Bauarbeiten evtl. entdeckte archäologische Funde müssen dem

Landesamt für Denkmalpflege, Kleine Pfaffengasse 10, 67346 Speyer,
gemeldet werden .
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2.2 Textliche Fgltsetzungen zum Bebauungsplan Kindenheim "0berm Kirchrain

2.2.1 Plqnungsrechtliche Festsetzungen

Rechtsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom

08. Dezember 1986 (BGBI. l S. 2253), zuletzt geändert durch AT't. l
Investi.tionserleichterungs- und WohnbaulandG v. 22.04.1993 (BGBI. l
S. 466) BGBI. 111 213-1

in Verbindung mit der

Verordnung über' die bauliche Nutzung der Grundstilcke (Baunutzungs-
verordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom

23. Januar 1990 (BGBI. l S. 132), zuletzt-geändert durch Art. 3 in-
vestitionserleichterungs- und WohnbaulandG v. 22.04.1993 (BGBI. l S

446) BGBI. 111 213-1-2

a) Art der baulichen Nutzung

Nach $ 9 Abs. l Nr. l BauGB in Verbindung mit $$ 1 bis 15 BauNVO

A. Allgemeines Wohngebiet gemäß $ 4, BauNVO.

(1) A].lgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen .

(2) Zulässig sind :

1. Wohngebäude ,

2. für die Versorgung des Gebietes dienenden Läden,
Schenk- und Speisewirtschaften, sowie nichtstörenden
Handwerksbetriebe

Nichtzulässig sind gemäß $ 1 Abs. 5 BauNVO

3. Anlagen fËlr kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke

Ausnahmen nach $ 4 Abs. 3 BauNVO sind gemäß $ 1 Abs. 6
BauNVO nicht zulässig und zwar:
(3) 1. Betr'lebe des Beherbei'gungsgewerbes,
(3) 2. sonstige nicht stöi'ende Gewerbebetriebe
(3) 3. Anlagen für Verwaltungen,
(3) 4. Gartenbaubetriebe
(3) 5 . Tankstellen .
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B Dorfgebiet gemäß $ 5 , BauNVO.

(1) Dorfgebiete dienen der Unterbl"ingung der Wirtschaftsstel
len land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen

und der Unterbringung von nicht wesentlich störenden Ge-
werbebetrieben sowie der Versorgung der Bewohner des Ge-
biets dienenden Handwerksbetri.eben . Auf die Belange der

land- und forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich
ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ist vorrangig Rücksicht zu
nehmen .

(2) Zulässig sind:
1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher

Betriebe und die dazugehörigen Wohnungen und Wohn-

gebäude
2. Kleinsiedlungen einschl. Wohngebäude mit entsprechenden

Nutzgärten und landwi.rtschaftli.che Nebenerwerbsstellen ,

3 . sonstige Wohngebäude ,

4. Betriebe zur Be- und Verdi'beitung und S

und forstwii'tschaftlicher ET'zeugnisse ,

5. Einzelhandelsbetriebe, Schenk- und Speisewirtschaften
sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes ,

6. sonstige Gewerbebetri.ebe ,

7. An]agen für ört]iche Verwa].tungen sowie für kirchliche,
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke ,

8 . Gartenbaubetriebe ,

9 . Tankstellen

Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten im Sinne des $ 4a

Abs. 3, Nr. 2, zugelasen werden.

ammlung land

b) Maß der baulichen Nutzung

Festsetzung der' GT'undflächenzahl, Geschoßflächenzahl und Zahl der
Vollgeschosse
Nach $ 9 Abs. l Nr. l BauGB in Verbindung mit $$ 16 - 21a BauNVO

Höchstgrenze der GRZ = 0,4

Höchstgrenze der GFZ = 0,8

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze: 2 Vollgeschosse
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c) Bauweise

Nach $ 9 Abs. l NT'. 2 BauGB in Verbindung mit $ 22 BauNVO

Offene Bauweise .

d) $1Egllung der baulichen Anlagen
Nach $ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB

Die Gebäude sind parallel zu den straßenseitigen Baugrenzen
zu errichten .

e) Flächen fü! Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen
($ 9 Abs. l Nr. 4 BauGB)

Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.
Vor den Garagen ist ein Stellplatz als Stauraum zur öffent-
lichen Verkehrsfläche von mindestens 5,00 m vorzusehen.
Nebenanlagen im Si.nne des $ 14 Abs. l BauNVO sind nur innerhalb
der überbaubaren Flächen und nur in Form von Gartenhäusern zu-
läss ig .

f) Festsetzuna der höchstzulässigen Zahl der Wohnungen in Wohnge-
bäuden

Nach $ 9 (1) 6 BauGB

Höchstgrenze bei Einzelhäusern :

Höchstgrenze bei Doppelhäusern :

3 Wohnungen je Wohngebäude

2 Wohnungen je Wohngebäude-
hälfte

Höchstgrenze bei Hausgruppen
(Reihenhäuser) l Wohnung je Hauseinheit ,

in den Endhäusern

2 Wohnungen

g) Höhenlage der baulichen Anlagen $ 9 Abs. 2 BauGB

Die mittlere straßenseitige Traufhöhe darf bei zweigeschossiger
Bauweise nicht mehr als 6,50 m über Straßenhöhe liegen. Die
mittlere straßenseitige Traufhöhe der übrigen Gebäude darf nicht
mehr als 5,00 m über Straßenhöhe li.egen.
Bei giebelständiger Bauweise siehe Zeichnung .
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h) Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft ($ 9 Abs. l Nr. 20 BauGB)

a) Oberflächenwasser
Sämtliches auf den privaten Flächen anfallende Oberflächenwasser
ist auf diesen Flächen zurückzuhalten und entweder für Brauchwas-

serzwecke zu sammeln oder über geeignete Flächen und Einrich-
tungen dem Grundwasser zuzuführen. Unabhängig von dieser Festset-
zung sind die wasserrechtlichen Vorschriften einzuhalten und aus
diesem Grunde die vorgesehene Form der Oberflächenwasserbeseiti-
gung mit der zuständigen Wasserbehörde vor Planung und Ausführung
abz usb.mmen .

1?) !Elchließyngsstraßen sowie private Platz- und Wegebeläge

Für private Platz- und Wegeflächen sind ausschließlich teildurch-
lässige Belagsmaterialien zulässig wie Pflaster ohne Fugenver-
schluß, Schotter, wassergebundene Deckschichten u.ä.
Die öffentlichen Erschließungsmaßnahmen sind zu mind. 80 % in
wasserdurchlässigen Belagsmaterialien herzustellen wie Pflaster
ohne Fugenverschluß, Schotter, wassergebundenen Deckschichten
U a
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1) Flachen l:ür Ma13nahmen zum schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft ($ 9 Abs. l Nr. 20 BauGB)

Die gekennzeichneten Flächen innerhalb des Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes sind den Bau- und Erschließungsflächen als Flä-
chen für Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen zugeordnet. Die Zuordnung

ergibt sich dabei nach folgendem Schlüssel
zu kompensierende pri.vote Eingriffe = 75 %

zu kompensierende öffentliche Eingriffe = 25 %

Hierbei sind in den Teilflächen folgende Maßnahmen zur Stützung
des Naturhaushaltes durchzuführen :

Teilfläche l :

- Endgültige Aufgabe der landwirtschaftli.chen Nutzung .

- Die Flächen sind mit Ausnahme eines 5 m breiten Sti'eifens ent-
-!ang der alten K 25 der natiJrlichen Sukzession zu [)berlassen.

- Innerhalb dieses 5 m breiten Streifens sind drei Obsthochstämme

anzupflanzen und mit Ersatzverpflichtung zu unterhalten .
- Die Bodendecke innerhalb des 5 rn breiten Streifens ist als

Wiese mit einer Mahd in zweijährigem Abstand zu entwickeln.
Teilf].äche 2 :

- Die Nutzung als Weinbaufläche ist endgültig aufzugeben.
- Innerhalb dieser Fläche sind mind. 40 Stck. Obsthochstämme an-

zupflanzen und mit Ersatzverpflichtung zu unterhalten . Hierbei
ist älteren und den lokalen Gegebenheiten angepaßten Obstsorten
Vorrang einzuräumen .

- Die Bodendecke ist als zweischürige Wiese, deren erste Mahd

nicht voi' dem 15. Juli jeden Jahres erfolgen darf, zu entwik-
keln .

- Auf den dafür gekennzeichneten Flächen sind zwei- bis dreirei-
hige Hecken anzupflanzen, die aus ausschließlich einheimischen,
dem Standort angepaßten Gehölzarten bestehen dürfen. Pro 1,5 H2
ist hierbei mind. ein Gehölz anzupflanzen.
Sträucher und Laubbäume sind hierbei im Verhältnis 1:3 zu
mischen .

Teilfläche 3 :

- Diese Fläche ist auf ihrer Westseite mit einer zwei- bis drei-
reihigen Hecke zu bepflanzen. Die hierbei anzuwendenden Krite-
rien entsprechen dabei denen des Teilgebietes 2
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Die Bodendecke ist entsprechend der des Teilgebiet 2 zu ent-
wickeln .

Zulässig ist innerhalb dieser Fläche ein max. 1,5 m breiter
Fußweg aus wasserdurchlässigen Belagsmaterialien wie z.B. was

sergebundenei' Decke o .ä .

j) Bindungen ftlr Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern ($ 9
Abs. l Nr. 25 BauGB)

Als Ausgleich für Beeinträchtigungen und zur Verbesserung des
Landschafts- und Ortsbildes ist pro angefangene 300 m2 private
Grundfläche jeweils ein einheimischer Laubbaum oder ein Obst-
hochstamm anzupflanzen und mit Ersatzverpflichtung zu unterhal-
ten. Hi.erben sind Bäume mit einer Mindeststärke von 12-14 cm

Stammumfang in l m Stammhöhe zu verwenden. Soweit keine zeichne-
rischen Festsetzungen getroffen si.nd, kann der Standort für diese
Bäume frei gewählt werden

Pro 25 m: angefangene private Grundfläche ist jeweils ein ein-
heimischer Strauch zu pflanzen. Diese sollen vol'zugsweise ent-
lang der Grundstücksgrenzen zur freien Landschaft angepflanzt
werden .

Der Nadelgehölz-Anteil an den privaten Grünflächen wird auf max.
10 % begrenzt.
Die im Plan als zu ei'halten dargestellten Einzelbäume sind mit
Ersatzverpflichtung zu unterhalten .

Die Bestimmungen des Nachbars'echtes von Rheinland-Pfalz sind
einzuhalten .



2.2.2 Gestaltungssatzung

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Rechtsgrundlage
Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBau0) vom 08. April 1991

(GVBL. S. 118) in Kraft seit 01. April 1991.

a) Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen ($ 86 Abs. l Nr. l LBau0)

Dachform: Zugelassen sind geneigte Dächer. Auf Garagen und

Nebenanlagen sind Flachdächer zugelassen.
Dachneigung: Die Dachneigung ist auf einen Bereich von 18' bis
45' (alte Teilung) festgesetzt und zwar:

18' bis 25' bei 2-geschossiger Bauweise (wenn das 2. Vollgeschoß
nicht im Dachraum liegt)

18' bis 45' bei l-geschossigei' Bauweise mit Dachausbau.

Dacheindeckung : Zulässig sind Materialien mit kleinflächigem Aus
sehen in ziege]rot oder dunkelbraun (Ziege]., Dachsteine, Kunst-
Schiefer o.ä.) in blendungsfreier Ausführung.

Dachaufbauten: Dachgauben sind bis zu einer Größe von 40 % der
Dachlänge zulässig. Der seitliche Abstand zum Ortgang bzw. Walm-
gi'at muß mi.nd. 2,00 m betragen.

Dacheinschnitte zum öffentlichen Straßenraum als Loggia oder
Dachbalkone sind nur bis 30 % der Dachlänge zulässig. Der seit-
liche Abstand zum Ortgang bzw. Walmgrat muß mind. 2,50 m betragen

Fassaden sind verputzt, in Holz oder i.n Si.chtmauerwerk (Kli-nker,
Kalksandstein , Sandstein) auszuführen . Kunststoffverkleidungen
sind unzulässig. Farben für Außenanstriche und Putze müssen sich
innerhalb der Palette weiß bis pastellfarben bewegen.

Auffallende Putzmuster und Verblendungen sowie Verwendung von
glasierten Materialien werden nicht gestattet.
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b) Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke ($ 86
Abs. l Nr. 3 LBau0 i.V. m. $ 9 Abs. l Ni'. 25 BauGB)

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzule-
gen, zu gestalten und i.nstandzuhalten.
Vorgärten sind, soweit sie nicht als Zufahrt oder zur Gebäude-

erschließung benötigt werden, als Ziergärten anzulegen und in-
stand zuha].ten .

Entlang der Grundstücksgrenzen sind landschaftsgerechte Baum- und
Strauchpflanzungen anzulegen .

Es sind vorwiegend heimische Laubbaum- und Straucharten zu ver-
wenden

c) Einfriedungen und Abgrenzungen ($ 86 Abs. l Nr. 7 LBau0)
Für die Abgrenzungen zum öffentlichen Straßenraum sind nur Ein-
friedungen b.is 1,00 m Höhe erlaubt. Sie dürfen nicht aus Maschen-

draht sein. Für' die Materialauswahl gelten die blei.chen Kriterien
wie ftlr die Gestaltung der Fassaden, zulässig sind außerdem - so-
weit nicht andere Festsetzungen dagegenstehen - Hecken bis zu

ei.ner Höhe von 1,00 m aus geeigneten, nichtstacheligen und nicht-
bedornten Pflanzenarten .

Die Einfi'iedungen an den seitlichen (ab Vorderkante Grundstück
nach hinten) und den hinteren Grundstücksgrenzen dürfen eine Höhe
von 1,75 m nicht überschreiten. Drahtgeflecht ist zugelassen. Zu-
lässig sind außerdem - soweit ni.cht andere Festsetzungen dagegen-

stehen - Hecken bi.s zu einer Höhe von 1,75 m aus geeigneten,
nichtstacheligen und nichtbedarnten Pflanzenarten .

r'3

10



10

1. Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde vom Gemeinderat in seiner
Sitzung am 29.06.1992 beschlossen.

2. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß $ 2

Abs. l BauGB i.V.m. $ 1 und $ 2 BauGB-Maßnahmengesetz erfolgte im Amts

blatt der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land am 23.07.1992

3. Die Bürgerbeteiligung erfolgte gemäß $ 3 BauGB i.V. m. $ 2 BauGB-Maß

nahmengesetz in Form einer öffentlichen Auslegung des Bebauungsplan-
entwurfes in der Zeit vom 19.12.1994 bis 04.01.1995.

4. Die ortsübliche Bekanntmachung zur Auslegung des Bebauungsplanentwurfes
erfolgte im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land am 08.12.1994

5. Die Beteiligung der Ti'äger öffentlicher Belange erfolgte in der Zei.t vom

23.11.1994 bis 21.02.1995 gemäß $ 4 BauBG i.V. m. $ 2 BauGB-Maßnahmen-

gesetz

6. Die während der öffentlichen Auslegung sowie die während der Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange eingegangenen Anregungen und Bedenken

hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.02.1995 gem. $ 1 Abs. 6 BauGB

g eprü ft .

7. Die Mittel.lung des Prüfungsergebnisses gem. $ 3 Abs. 2. BauGB i.V. m. $ 2
BauGB-Maßnahmengesetz erfolgte am

8. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Kindenheim beschloß den Bebauungsplan
"0berm Kirchrain" am 22.02.1995 als Satzung gem. $ 1C) BauGB i.V. m.$$ 1 und
2 BauGB-Maßnahmengesetz

9. Der Bebauungsplan wurde am ..4q,.,XÖ:.,AS\-- . gem. $ il Abs. l BauGB i.v
mit $$ 1 und 2 BauGB-Maßnahmengesetz angezeigt.
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10. Am .(;SR; J.i;.Ä\Xr..... hat die höhere Verwaltungsbehörde erklärt, daß

keine Verletzung von Rechtsvorschriften gem. $ 1l Abs. 3 BauGB i.V. m
$$ 1 und 2 BauGB-Maßnahmengesetz geltend gemacht werden.

Ausgefertigt , Kindenheim , .ß9.'' .1..1 '. .1i\\S

11. Nach erfolgter Ausfertigung erfolgte die Bekanntmachung der Genehmigung/
Anzeige gem $ 12 BauGB am . a.'A-..X'Z..Ä\'\- ... .. im Amtsblatt der Verbands-

gemeinde Grünstadt-Land. Somit ist der Bebauungsplan "0berm Kirchrain"
am .l l.'.42=1\\.Ö --. .... in Kraft getreten.

Kindenheim , . .}}.'-J2-, .,A,"xX'r



z. Ausfertigung AnltsFlan

l Vetbandsgeineinde Grünstadt l

Kü'chrgin' i 2 2. SEP. 1995 l
- / ["-*: ..:.. i

Bebauungsplan Kindenheim 'Oberin

-Begründung

1) .j?!anungserfordernis und Planungsziel
Im eigentlichen alten Ortsbereich gibt es keine Bauli)cken.

Die Entwicklung der Ortsgemeinde Kindenheim zeigt aber eine große Nachfrage
nach Bauland zur Deckung des dringenden Hohnbedarfs der Bevölkerung.
Aufgrund der räum]ichen und strukture]]en Entwick].ung der Gemeinde ist der
Bedarf durch die folgenden wesentlichen Faktoren bestimmt:
1. 1 Neu-/Entwicklungsbedarf, bedingt durch die Bevölkerungsentwi.cklt;ng

1.2 Ersatzbedarf, bedingt durch den Anteil von Wohngebäuden, deren Baujahr
vor das Jahr 1900 datiert und weiterer Wohngebäude, die zwischen 1900
und 1948 ei'richtet wul'den

1.3 Nachholbedarf, beda.ngt durch die Wohnungsstandardstei.geltung (Wohnf].sche
je Person)

Hierf(]r erscheint das von dem Bebauungsplanentwurf erfaßte und bereits von
der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land als Wohnfläche ausgewiesene Gebiet so-
wohl in topographischen, als auch in infrastrukturellen Hinsicht besonders

geeignet, da es sich im Westen der Ortsgemeinde an die vorhandene Bebauung
anschließt und somit eine wirtschaftliche Erschließung ermöglicht.
Der vorliegende Bebauungsplan sieht Einzelgrundstücke direkt neben der be-
bauten Ortslage und zum Teil innen'halb vor

2) Umfang und Merkma]e des P].angebietes

Das Plangebiet umfaßt eine Fläche von 4,28 ha und ist als allgemei.nes Wohn-
gebiet und Dorfgebiet eingestuft. Für eine besondei's bezeichnete Teilfläche
ist eine alternative Ausnahmenutzung als Gartenbaubetrieb nach $ 1 (3) und
$. 5 (4) BauNVO vorgesehen .

Es sind Einzelhäuser, Doppel- und Reihenhäuser mit geneigten Dächern ge-
plant. Das ].dicht nach Nordwesten ansteigende Ge]ände wird zur Zeit ].and
wirtschaftlich geputzt und wird durch die Bebauung mit Wohnhäusern mit max

zwei Geschossen den dörflichen Charakter des Ortsbildes nicht verändern.
Durch den Bebauungsplan sind ca. 5.535 m2 als Verkehrserschließungsflächen
festgesetzt. Das entspricht einem Erschließungsflächenanteil von 12,93 %
Als Ersatzflächen im Sinne der Landespflege sind als Flächen für Maßnahmen

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
15.700 mz für Kompensationsmaßnahmen vorgeschlagen
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Im A].].gemeinen Wohngebiet sind einschl. del' bereits bebauten Grundstücke
45 Wohngrundstücke vorgesehen, das ergibt bei einer Nettobau].andf].sche von

28.532 Rz eine durchschnittliche Grundstücksgröße von ca. 634 m2

Del' größte Tei]- der Nettobaulandflächen des Dorfgebietes gehört zu einem
landwirtschaftlichen Betrieb. Auf einem weiteren Grundsttjck steht ein
k].eines Produktionsgebäude einer ehemals.gen Brennerei, dessen Baumasse

einem Einfamilienhaus entspricht. Außer 2 bereü.ts bebauten Wohngz'undstücken

verbleibt nur ein auf absehbare Zeit verwendbar'es Wohngrundstück

3) Wohnbauflächenbedal'fsberechnung ftlr die Gemeinde Kindenheim bis zum Ziel-
jahr 2004(Kurz-mittelfristigen Bedarf)
3 . 1 Neu-Entwick].ungsbedarf:

Bevölkerung in Kindenhei-m im Jahr 1976 821 EW

Bevölkerung in Kindenhei.m im Jahr 1993 959 EW

Zunahme in 17 Jahren . 138 = 16,8 %

Prognose 2004 bei gleicher Zunahme 89,3 EÜ
Bei einer Be].egungsdichte von 2,3 Perl./WE ergibt di.es einen Wohnland-
bedarf von ca . 39 WE

3 . 2 Ez'satzbedarf :

Wohngebäudebestand im Jahr 1985 =

(Wohnungsbestand 1985 = 401 Wohnungen

entspricht 1, 34 Whg/Wohngebäude)
Wohngebäude vor 1900 erbaut

Ersatz von 0, 5 %/a (= 0,95 WE/a)
Wohngebäude vor 1948 erbaut

Ersatz von 0,25 %/a (= 0,11 WE/a)
Ersatz f(}r die Jahre 1994 - 2004 =

299 Wohngebäude

r'l 141 Wohngebäude
9,5 WE

1,1 WE

I0,6 WE

11 WE

3.3 Nachho].bedarf duz'ch Standardsteigerung :

Belegungsdichte im Reg .Bez. Rheinhessen-Pfalz 1985

Be].egungsdichte der VG Grünstadt-Land 1985
Belegungsdichte in der Gemeinde Kindenheim 1985

Belegungsdichte im Bundesdurchschnitt für 2000
(Baulandbericht 1986 des BMBau)

2 ,21 Pers./WE
2,40 Pars . /WE
2 ,36 Perl ./WE

2, 30 Pers ./WE

3



Der Nachho].bedarf, bezogen auf die Belegungsdichte
1985, errechnet sich wie folgt:
945 Ei.nwohner : 2,3 = 411 WE

Wohnungsstand 1985 = 401 WE = Bedarf
Bedarf
( = 2,49 % vom Stand 1985)

und die Zahlen von

3 . 4 Gesamtbedarf ca. 60 WE

4) Kosten der Erschließung
Aus der Verwirklichung des Bebauungsplanes entstehen voraussichtlich fol-
gende Kosten :

Straßenbau ca . 470.000,-- DM

Kana].isation ca. 310.000,-- DM

wasserversorgung ' ca. 160.000,-- DM

Stl'omversorgung ca. 90.000,-- DM

Hiervon übernimmt die Ortsgemeinde die Kostenanteile, die nicht durch das
zur Zeit geltende Ortsrecht von den GT'undst{)ckseigentümern zu zahlen sind

5) Zur Ordnung des GI'und und Bodens ist eine Umlegung auf freiwilliger GT'und

].age vorgesehen. Die Ortsgemeinde hat nur einen gez'innen Teil der Grund-
stücksflächen in ihrem Eigentum.

f'3

Kindenheim, den 4V' /' f6

,#!
(Der Büräl#'meiste;1l5]} elli"!t.ü'.v''

r
Diese yogi'Ünclung ist Bestandteil
des am .ZP..ZP...r?;gIgS' angezeigten
Bebauungsplanes.
Kreisverwaltung Ead Dilrklaeim
Bad Dürr(heim, den .e'!:rggX.:f##W.

!!114uftrag

-,'q. 'z..- "
(Eichner)
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